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SRoot; Kunftfteinarbeiten an Beltj ©elfenftein, Knnftfteinfabri!,
Sutern ; Bintmerarbeiten an Ulr. Sftetdjen, Bintmermeifter, ©biîon,
unb $of. ©unïeler, Bitnntermeifter, Sutern.

Stenban ber ebangelifdjen Kirdje Brüggen. ©rb= unb SStaurer»
arbeiten an SRaillart & Sie. tn 3üri<b.

©tlpttljauëtteubcm Unter«) c^iîott, Btmmerarbeiten an & ®raf
Sur SJtüfjle in Kempten; ©penglerarbeiten an ©einrid) Sßalber,
©pengier, SBetjiton.

Steuer ©dfnlfaal int ©djulbaufe Sleuetiielt bei Safel. SJtaurer»
®tpfer», 3ü«>ner»- ««0 ©djreinerarbeiten an Sluguft SCBagner,

3Jîaurermetfter, unb Qatob ÜJtapmünfter, ©djreiner, beibe in
SJtündjenftein • 30 ©djulbänte an Soui§ Sanmoartp, medjanifdje
©djreinerei, SDtüncfienftein. -

Umbaute S?tlS, ©i. ©aßen, Bugenlofe ©oljterra^o»SBben an
©ermann ©djultje, bautecßnifcßeS Sureau, Bürid), 2int()efc£)erg. 10.

©rfteßmtg etneê Bemetttfattalg in ©d)önenmegen bei ©t ©aßen
an Sauunterneffttter Stüefd) in 8ad)en»Sontm(.

^abrilgebSube SB. ©eine & ®te., Sirbon. gngenlofer $oIj=
terrajjo in fätntlidjen gabrilräitmen unb Sureauç, ca. 3000 m*,
an Hermann ©djulße, bautedptifdjeê Sureau, 3ürid), Sintl)efd)er»
gaffe 10.

Kanalifation ©d)«iellbnmn (3IppenjeII 3l.=SI|.) ©ämtlidje Sir»
beiten an Stfdjofberger & So. in Sorfdjad).

Umbau ©iittinger & Sîiefer, Stomanêljortt. Sauleitung : Slrdjt»
tett Srenner, fjrauenfelb ; bie ©rb», Seton=, SJtaurer», Borner»,
©pengier», ©cßreiner» unb ©laferarbeiten an ©übler & ©djönen»
berger, Saugefdjäft, Krabolf.

äffiafferüerforguug Sffiiebliébad) (Sern), ©ämtlicße Arbeiten an
Sari Brei, Sorfcßad).

Sureaubaute <L SR. ©riiffp & Sie., Slüftetten. Bugenlofe ©ols»
terrajjoböben an ©ermann ©dptl|e, bauted)nifd)eë Sureau, Bürtdj,
8intt)efd)ergaffe 10.

©rfteßung einer Surmubr in Ueteitborf an $. SDtüber, Sturm»
u|renfabritant, Slnbelfingen.

@ef(|âftëbau8fiau bcë Stlbpauerg ©reiftng in Brid. §ugen»
lofe ©olsterrassoböben an ©ermann ©djulfce, bantedptifdjeS Sureau,
Büric^, Sintljefdjergaffe 10.

Slenobation beê Slatpaufeö in Saar. Sauleitung : ©. Ott,
2Ird)itcEt, Büric^ V. @rb= unb SOîaurerarbeiten an S; Silgeri»
SDÎarî in Saar; ©teinbauerarbeiten an S. ©enggeler in SIegeri;
Bimmerarbeiten an ©oü, B^mermeifter in Saar.

Steuer ©djeibenftanb in Saar, ©ümtlidje Slrbeiten an Sau»
meifter B- ©oé, Saar.

Straßenbau in Dbtoalben. ®ie ©trapenoerlegung jroifdjen
©amen unb Kern§ an bie Birma SötüUer, ®urrer & ©arooi in
©arnen.

SBopttpanguenban Saltefdjœpler, 911)eutfutj. Steine unb Sau»
leitung an 3- ®rne, Sautedjniîer, Seibftabt; bie ®rb», SRourer»,
©teinljauer» unb ®ad)bederarbeiten an Srne, Saumeifter in
Seibftabt; Bi»««terarbeit an Stebmann, 3i«u»rocmeifter, Kaiften,
unb K. Bumfteg, Bimmermeifter, ©ulj.

©rftettuug bau Bmtentröbrenlettungen in ©Igg an ©. Sfifter
(oormaI§ Karrer), Bementbaugefdjäft, Slnbetfingen.

©ittjünnung beS griebbofeS SteuRrtb a. b. ®b> Bementarbeiten
an 3. Krabolfer, Subwil ; ©cblofferarbeiten an 50t. ®räfer»@dmeiäer
in Sbeinau.

©trafenban in ©ibtoarjenberg (Sutern), Sänge 824 SOteter, an
©iooanni ©aoione in ©djtoarjenberg.

©trafenban SHeberbipp (îlntern)=3BoIfiêberg, Sänge 1346 m,
an ®. SESampfler & Stotb in Siel unb Sßangen a. 31.

,Ser Unter» nnb ©Serba« ber Sabnlinie 5Dtartignb=Sl)âtclarb,
10,500 m lang, an 3JtüIter»BeerIeber & ©obat, Sannnternebmer,
Bürid=@nge. _____

lUtfßellitttg nUgcmctncr |tat*mcu
fä* ï*rn J?djn>ctjet\ gMjlfttnîtpi.

(SIngenommen unb in Kraft erïldrt in ber ©eneraloerfammlnng
be§ ©cbroeijerifdjen ©oljinbuftrieoereini am 27. September 1903

in Brauenfelb.) (@d)Iug.)

3lrt. 6. SSermeffuttg be§ 9lunbbolje8.
©âmtlidjeé fRunb^oIg, ©tangent)Dlg ausgenommen,

ift toermeffen gum ®erfaufe anzubieten. Sei ber 58er»

meffung fällt bie fftinbe auger 50etrac^t unb bei nicfjit
entrinbetem §oIje ift biefelbe zweetê 58ermeffung beê
©tammeê ait ber SDurcfymefferfteUe üoUftänbig gu eut»
fernen, eê mirb ein minbefteng 15 cm breiter 5Ring
um ben ©tamm ober Mog gemalt, um bas ©ot§ frei

§u legen. 3)ie Sänge mirb beim 0o^f)otg bon 10 git
10 cm genommen, beim 58auf)oïg bon 50 gu 50 cm.

©ofern bie Sänge mit bem 58anbmag gemeffen
mirb, fo ift foldgeS bor ber 58crmeffuug auf feine fRid^tig»
feit §u prüfen.

58ei obaten ©tiieten ift ber ffärffte unb ber fd^roädgfte
®urdgmeffer gu meffeit, 58rud)teile merben irnnter auf
ben toollen Sentimer abmärtS abgerunbet. ®edt ba§

berf^iebbare ©abetftötf ber Muppè ben ßentimeterftridg
nid)t boUftänbig, fo mirb ber näcfjft untere Zentimeter
berreeguet.

kommen an ber ®urdjmeffetftel(e UnregelmägigEeiten
bor, mie abnormaler 2Budf)g, Slefte, SBülfte tc., fo ift
in möglidjfter Stälje je in gleicher ®iftang auf» unb
abmärtg normaler SBuctjä gu fu^en, bie beibetv 2)urct)=
meffer gu ermitteln unb bag SRittel I)iebon gu nehmen.
Unregelmäßige, längere ©tämme fitib in ©eïtionen gu
meffen. SDa§ Zrgebnig mirb in Subifmetern mit 31b»

rimbung auf brei £egimalftcllen auggebriMt. ffär ba§

fötaß ift bom 58er!äufer ©arantie gu leiften.
Slrt. 7. ginfauf^ nnb 58erfauf§»orfißriften nebft

©teigeruftgS'iöebiuBungett.
Btt ber Stege! foil bag ,^olg in aufbereitetem, ^,u»

ftanbe (gefällt) unb bér,meffen burd) SSerfteigerung im
SGSalbe felbft bertäuft merben; mo größere ^olgmaffen
gum 58erfaufe gelangen, faun audj ber 58erEaüf im
©ubmiffionêmege ftattfhtbcu ; eg ift jeboct) bei biefer
58erfaufgart barauf gu aeßten, baß bon ber gangen
SJtaffe Heinere ober größere Sofe gemaeßt merben, um
ber 58erf(ßiebentlict)Eeit ber §oIg!äufer fftedfmmg gu
tragen.

5Bei fRunbßolg fott bor bem, 58er!aufe, b l). mit ber
Offertenaugfcßreibung refp. 58erfteigerungg= ober ©ub=
miffionê 58erEaufg 58eröffentli(ßi|ng ben Käufern @e»

legenßeit geboten merben, auf 58erlangen betaiüierte
SJtaßliften mit ebentueH Sogeinteilung bon bem betr.
g-orftamte begießen gu tonnen, merttt nidßt gratig, fo
boeß gegen entfpretßenbe 58ergütung.. ;

S)ie fDtaßlifieu foßen genaue ülugfuuft geben iiber:
olgart, ©tüdgaßß klaffen, Sänge, SKittelburcßmeffer,
ubitinßalt; feßr gu_ begrüßen unb empfeßlengmert

finb audß foleße SKaßliften, bei beneit nießt nur obige
btubrifen fidj borfinben, fonbern audß noeß IBcmerfungen
über, etma fcßabßafteg ober mit fonftigen gfeßlern be=

ßafteteg ©olg angefüßrt finb.
58ei ©ubmiffiongaugfdireibungen foE ber Beitraum

gmifeßert ber 58eröffentiidßung unb beg eigcntlidßen
(SJanttageg gettügenb groß fein, um bem ^olgfäufer
©elegenßeit gu geben, bag gur ©ubmiffion lommenbe
^olg borßer befießtigeu gu fönuen.

Irt. 8. Älajfißjierung unb 5ßermeffung§U)etfe ber
geftßnitteiien ^öljer.

@g ift feßr angebratßt, biegbegüglicß für ben 58ertauf
bon ©cßnittroaren einßeitlidße ütormen aufgufteEen.

Söie biele ©cßiebg», §anbelg» unb orbentlicße @e=

ridßte ßaben fieß burdß ®ypertife=Zinßolung bereitg fißon
mit biefer ÜDtaterie befaffen müffen! Sei aBen biefen
Zntfdßeiben mar man. auf bag faft ftänbig mieterfeßrenbe
3Sort „lanbegüblicß" berroiefen, unb mag mirb meßt
aEeg.aig lanbegüblitß aufgefaßt!

Äantßolg.
®ag ^Eantßolg, bag ßeißt bag geftßnittene 58aüßolg

fommt gum 58erfaufe, mie eg fidß ung barbietet, ob
alg fcßarffantiqeg ober mit betr gematteten 58aumfanten,
bleibt ben fpegieEen 58ereirtbarungen groifeßen 58erfäufer
unb ^äufer borbcßalten.

®ie 58ermeffunggmeife ift bie ßier gu Sanbe üblidße
unb tarnt ßier gu feinen meiteren Slugeinanberfeßungen
58eranlaffung geben.
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Root; Kunststàarbeiten au Felix Helfenstein, Kunststeinfabrik,
Luzern; Zimmerarbeiten an Ulr. Jneichen, Zimmermeister, Ebikon,
und Jos. Hunkeler, Zimmermeister, Luzern.

Neubau der evangelischen Kirche Bruggen. Erd- und Maurer-
arbeiten an Maillart à Cie. in Zürich.

Schulhausneubau Unterwetzikon. Zimmerarbeiten an I. Graf
zur Mühle in Kempten; Spenglerarbeiten an Heinrich Walder,
Spengler, Wetzikon.

Neuer Schulsaal im Schulhause Neuewelt bei Basel. Maurer-
Gipser-, Zimmer- und Schreinerarbeiten an August Wagner,
Maurermeister, und Jakob Maßmünster, Schreiner, beide in
Münchenstein; 30 Schulbänke an Louis Bannwarth, mechanische
Schreinerei, Münchenstein. --

Umbaute Wild, St. Gallen. Fugenlose Holzterrazzo-Böden an
Hermann Schultze, bautechnisches Bureau, Zürich, Linthescherg. 10.

Erstellung eines Zementkanals in Schöneuwegeu bei St. Gallen
an Bauunternehmer Rüesch in Lachen-Vonwil.

Fabrikgebäude A. B. Heine à Cie., Arbon. Fugenloser Holz-
terrazzo in sämtlichen Fabrikräumen und Bureaux, ca. 3000 m*,
an Hermann Schultze, bautechnisches Bureau, Zürich, Linthescher-
gasse 10.

Kanalisatton Schwellbninn (Appenzell A.-RH.) Sämtliche Ar-
beiten an Bischofberger à Co. in Rorschach.

Umbau Gitttinger & Rieser, Romaushorn. Bauleitung: Archi-
tekt Brenner, Frauenfeld; die Erd-, Beton-, Maurer-, Zimmer-,
Spengler-, Schreiner- und Glaserarbeiten an Gubler à Schönen-
berger, Baugeschäft, Kradolf.

Wasserversorgung Wiedlisbach (Bern). Sämtliche Arbeiten an
Carl Frei, Rorschach.

Bureaubaute C. R. Griissy & Cie., Altstette». Fugenlose Holz-
terrazzoböden an Hermann Schultze, bautechnisches Bureau, Zürich,
Lintheschergasse 10.

Erstellung einer Turmuhr in Ueteudorf an I. Mäder, Turm-
uhrenfabrikant, Andelfingen.

Geschäftshausdau des Bildhauers Greifing w Frick. Fugen-
lose Holzterrazzoböden an Hermann Schultze, bautechnisches Bureau,
Zürich, Lintheschergasse 10.

Renovation des Rathauses in Baar. Bauleitung: S. Ott,
Architekt, Zürich V. Erd- und Maurerarbeiten an C: Bilgeri-
Mark in Baàr; Steinhauerarbeiten an C. Henggeler in Aegeri;
Zimmerarbeiten an I. Hotz, Zimmermeister in Baar.

Nmer Scheibenstand in Baar. Sämtliche Arbeiten an Bau-
meister I. Hotz, Baar.

Straßenbau in Obwalden. Die Sträßenverlegung zwischen
Garnen und Kerns an die Firma Müller, Durrer à Garovi in
Tarnen.

Wohuhausneubau Balteschwyler, Rheinsulz. Pläne und Bau-
leitung an I. Erne, Bautechniker, Leibstadt; die Erd-, Maurer-,
Steinhauer- und Dachdeckerarbeiten an I. Erne, Baumeister in
Leibstadt; Zimmerarbeit an Rehmann, Zimmermeister, Kaisten,
und K. Zumsteg, Zimmermeister, Splz.

Erstellung von Zementröhrenleitungen in Elgg an H. Pfister
(vormals Karrer), Zementbaugeschäft, Andelfingen.

Einzäunung des Friedhofes Neukirch a. d. Th. Zementarbeiten
an I. Kradolfer, Buhwil; Schlosserarbeiten an M. Gräser-Schweizer
in Rheinau.

Straßenbau in Schwarzenberg (Luzern), Länge 824 Meter, an
Giovanni Savione in Schwarzenberg.

Straßenbau Niederbipp (Anterch-WoMsberg, Länge 1346 m,
an G. Wampfler à Roth in Viel und Wangen a. A.

Der Unter- und Oberbau der Bahnlinie Martigny-Châtelard,
.10,500 in lang, an Müller-Zeerleder à Gobat, Bauunternehmer,
Zürich-Enge.

Aufstellung allgemeiner Normen
für den Schweizer. Holzhandel.

(Angenommen und in Kraft erklärt in der Generalversammlung
des Schweizerischen Holzindustrievereins am 27. September 1903

in Frauenseld.) (Schluß.)

Art. 6. Vermessung des Rundholzes.
Sämtliches Rundholz, Stangenholz ausgenommen,

ist vermessen zum Verkaufe anzubieten. Bei der Ver-
Messung fällt die Rinde außer Beträcht und bei nicht
entrindetem Holze ist dieselbe zwecks Vermessung des
Stammes an der Durchmesserstelle vollständig zu ent-
fernen, es wird ein mindestens 15 om breiter Ring
um den Stamm oder Klotz gemacht, um das Holz frei

zu legen. Die Länge wird beim Motzholz, von 10 zu
10 em genommen, beim Bauholz von 50 zu 50 em.

Sofern die Länge -mit dem Bandmaß gemessen

wird, so ist solches vor der Vermessung aus seine Richtig-
keit zu prüfen.

Bei ovalen Stücken ist der stärkste und der schwächste

Durchmesser zu messen, Bruchteile werden immer auf
den vollen Centimer abwärts abgerundet. Deckt das
verschiebbare Gabelstück der Kluppe den Eentimeterstrich
nicht vollständig, so wird der nächst untere Centimeter
verrechnet.

Kommen an der Durchmesserstelle Unregelmäßigkeiten
vor, wie abnormaler Wuchs, Neste, Wülste zc,, so ist
in möglichster Nähe je in gleicher Distanz auf- und
abwärts normaler Wuchs zu suchen, die beiden Durch-
Messer zu ermitteln und das Mittel hievon zu nehmen.
Unregelmäßige, längere Stämme sind in Sektionen zu
Messen. Das Ergebnis wird in Kubikmetern, mit Ab-
rundung auf drei Dezimalstellen ausgedrückt. Für das
Maß ist vom Verkäufer Garantie zu leisten.

Art. 7. Einkaufs' und Verkaufsvorschriften nebst

Steigerlttlgs'Bediugunge».

In der Regel soll das Holz in aufbereitetem Zu-
stände (gefällt) und vermessen durch Versteigerung im
Walde selbst Verkauft werden; wo größere Holzmassen
zum Verkaufe gelangen, kann auch der Verkauf im
Submissionswege stattfinden ; es ist jedoch bei dieser
Verkaufsart darauf zu achten, daß von der ganzen
Masse kleinere oder größere Lose gemacht werden, um
der Verschiedentlichkeit der Hvlzkänfer Rechnung zu
tragen.

Bei Rundholz soll vor dem. Verkaufe, d h. mit der
Offertenausschreibung resp. Versteigerungs- oder Sub-
missions - Verkaufs- Veröffentlichung den Käufern Ge-
legenheit geboten werden, aus Verlangen detaillierte
Maßljsten mit eventuell Loseinteilung von dem betr.
Fvrstamte beziehen zu können, wenn nicht gratis, so

doch gegen entsprechende Vergütung.
Die Maßlisten sollen genaue Auskunft geben über :

olzart, Stückzahl, Klassen, Länge, Mitteldurchmesser,
nbikinhalt; sehr zu begrüßen und empfehlenswert

sind auch solche Maßlisten, bei denen nicht nur obige
Rubriken sich vorfinden, sondern auch noch Bemerkungen
über, etwa schadhaftes oder mit sonstigen Fehlern be-
haftetes Holz angeführt sind.

Bei Submissionsausschreibungen soll der Zeitraum
zwischen der Veröffentlichung und des eigentlichen
Ganttages genügend groß sein, um dem Hvlzkäüfer
Gelegenheit zu geben, das zur Submission kommende
Holz vorher besichtigen zu können.

Art. 8. Klassifizierung und Vermessungsweise der
geschnittenen Hölzer.

Es ist sehr angebracht, diesbezüglich für den Verkauf
von Schnittwaren einheitliche Normen aufzustellen.

Wie viele Schieds-, Handels- und ordentliche Ge-
richte haben sich durch Expertise-Einholung bereits schon
mit dieser Materie befassen müssen! Bei allen diesen
Entscheiden war man. auf das fast ständig wiederkehrende
Wort „landesüblich" verwiesen, und was wird nicht
alles, als landesüblich aufgefaßt!

Kantholz.
Das Kantholz, das heißt das geschnittene Bauholz

kommt zum Verkaufe, wie es sich uns darbietet, ob
als scharfkantiges oder mit den gestatteten Baumkanten,
bleibt den speziellen Vereinbarungen zwischen Verkäufer
und Käufer vorbehalten.

Die Vermessungsweise ist die hier zu Lande übliche
und kann hier zu keinen weiteren Auseinandersetzungen
Veranlassung geben.
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®ie Sortierung ober beffer gefagt $Iaffiftgierüng
richtet ftet) in erfter Sinie nach ben ©intenfionen (Quer»
fdjnitt unb Sänge) unb nacp ber mepr ober wenigeren
Aftlofigfeit beS §olgeS.

geiler unb Ürünfl)eiteu beS fôantpolgeS finb nätür»
licp ibentifcp mit benjenigen beS RunbpolgeS.

®ie ©creaming gefcpiebt auSfcpließtich per Subtf»
meter, mit brei ©ègimaleit gerechnet; in AuSnapmS»
fatten, fpegiell bei fcpwdcperetn Äanfpolg,- fann ber ©in»
IfeitSpreiS per taufenben SReter angefept werben.

©iefeS fcpwäcpere $aut()olg fott bis gu 120 cm^
Stirnfläche gelten.

©rette r.
©te Sänge ber Schnittwaren fott Pon 5 gu 5 cm

genommen werben; bei fogen. SuEuSpölgerh fann aud)
nach fpegiefler UebereinfUnft arithmettfep genaue ©in»
tneffung ftattfinben.

©ie ©reite ber Scpnittroaren fott genommen werben:
a) ©ei eingetnen Stücfen bon 1 gu 1 cm.
b) ©ei gangen ©anrnen bon 5 gu 5 cm.

Umfäumte ©retter, eingeln bermeffen, werben fermât
unb breit gemeffen in SRitfelber Sange, wie ber©aum
auf Sager liegt.

^onifepe ©retter eingeln, wie im ©aum, fottett be=

güglicp ber ©reite in ber SDtitte ber Sange eingemeffen
werben. "

Ungleich bide, fogen. berjepnittene ©retter, miiffen
nur nach ber SRinbeftftärfe beregnet werben.

©ei fcpabpaften ©rettern, eingeln ober am ©aum,
ift ein Abgug entweber im IRaß ober im greife ge=

rechtfertigt, roa§ ber näheren ©ereinbarung gwifcpeit
©erfäufer unb Käufer anpeimgeftettt wirb.

fÇalgbretter finb in ber gangen ©reite gu meffen; ift
ber fÇalg wecpfelfeitig angebracht, fo ift ber eine mit
1 cm gugufcplagen. : '

©ei ©rettern in Rut unbÄtmm ift für ben Hamm
1 cm gugumeffen.

Stiepbogen» ober runbbogenartig gugefdjttittene
©retter finb jeweils nach ber größten ©reite gu meffen,
b, p. in ihrem botten Ausmaße gu berechnen.

©ie ©ereepnung geflieht per Quaöratmeter mit
gwei ©egimalen gerechnet unb fann in Àîubifmeter mit
brei ©egimalen umgewanbelt werben. - - -
: if Splußwort. " ' '''V'"

SRit biefen Ausführungen glauben wir einen Schritt
gur Regelung beS ^olgpanbelS getan gu paben unb
empfehlen wir gum Scpluffe unfere Aufhellungen unb
angenommenen ©runbfäße einer weiteren ©iSfuffion.

$ftricp/Stf)affhaufett, ben 15. September 1903.

ÏMi* fcljf* wit
beit IßttteitungenbeS ©eftetariates beS ©djtoeij. ©et»erbe»«dn8.)

WK. ©er $entralborftanb beS Schweiger, bewerbe®
bereinS pat befanntlidj im ©egember 1902 tieuerbiitgS
Bei ben ©unbeSbepörben bie ©ornahme einer fcpweigcr.
©ewerbegäplung angeregt, itachbctn biefelbe im Qfüfre
1899 mit Rüdficpt auf bie Unfall» unb Äranfenber«
ficherung nochmals berfchoben warben war. So biet
man erfahren fonnte, wäre ber ©unbeSrat geneigt, eine
fotehe ©emerbegäplung nun für bas Sapr 1905 in
AuSficpt gu nehmen unb ben eibgen. Räten einen be»

güglicpen Antrag für bie ®egember»Seffion borgutégèn.
äBäprertb bie $rage, ob eine ©ewerbegäplung not*

wenbig unb ttüßlich fei, für bie guttäcpft ©eteiügten unb
für alle ©iejenigen, welche für .unfere gewerblichen Rett=-

fragen ein richtiges-©erfl&tbmS befurtbett; als fpruepreif
angefelictt werben bürfte, begegnet fie in maßgebenben
Greifen noch bielfachen ©cbenfen unb ©beurteilen, ©ie

unberfennbaten Schwierigfeiten, mit benen bie Anpanb»
nähme unb ©urcpfüprung einer erften ©ewerbegäplung
berbunben fein wirb, werben gerne burcp • ein ©er»
größerungSglaS betrachtet.

©S war beShatb fepr anerfennenSwert, baß bie forage
ber ©ornahme einer ©ewerbegäplung auch in ber SapreS»
berfammlung ber amtlichen Statiftifer unb ber
fchweiger. ftatiftifepett ©efellfcpaft, welche am 28.
unb 29. September in Schaffhaufen ftattgefunben hat,
gur öffentlichen ©isfuffion gebracht würbe, ©enn es

barf angenommen werben, baß unfere ©unbeSbepörben
ben fachfunbigen Urteilen ber gemeinfam beratenben
©erufsftatiftifer unb SSirtfcpaftSpolitifer bertrauenS»
Polles ©epör fepenfen werben.

©S waren gwei Referenten beftellt worben: ©er
@rfte (Sefretär ©ferner ÄrebS) betrachtete eS als feine
Slufgabe, bom Stanbpunfte beS SßirtfchaftSpotitiferS
(unb fpegiett auch Pom Stanbpunfte beS Schweiger.
©ewerbebereinS, ber in biefer Angelegenheit ftetS bie
^nitiatibe ergriffen) ben ffoeef, bie $iete unb haupt»
fächlichften ©rogrammpunfte ber ©ewerbegählung bar=
gulegen — wä|renb ber gweite Steferent (®r. §anS
Anberegg im eibg. ftatift. ©ureau in ©ern) fich nament=
lieh über bie SKethobe ber ©erarbeiten unb ©urchfüh*
rung berbreitete. SBenn beibe Referenten bie ©ornahme
einer ©ewerbegähtung in nächfter $eit empfahlen, fo
famen fie boep in ihren gebrueften ©h^fen unb ben
münblichen Referaten gu gang berfdjiebenen Schlüffen.

©er erftgenannte Referent hält bie nun fcf)on fo
lange berfchoberte ©ewerbegähtung für bringlich, weit
wir in ©unb unb Kantonen bor großen wirtfchaftlichen
Reformen ftef)en, biè nur bann gweefmäßig borbereitet
unb bm wirflithen wirtfchaftlichen ©erfältniffen, ben

©ebürfniffen ber ©rwerbenben richtig angepaßt werben
fönncit, wenn ihnen eine ungemeine grünblaue (Srfor»
fchung biefer ©erhältniffe borauSgetjt. Unb bieS fann
nur burch eine ©ewerbegähtung erreicht werben, welche
möglichft gteichgeitig auf alle probugierenben ©rwerbS=
gruppen — ©ewerbe unb Sanbwerf, $abrif= ünb §aitS=
inbuftrie, §anbel unb ©erfehr, ©aftgewerbe, Saub= unb
^orftwirtfehaft, ©ergbau — Anwenbung finbet.

3ur ©egrünbung biefer fforberung machte ber Re=

-ferent u. a. gettenb, baß unfere wirtfchaftlichen ©er*
hältniffe mehr als früher einer rafchen ©eränberung
unterworfen finb unb auf baS altgemeine ©olfswohl
eine bebeutfame SSirfung ausüben. £>htte öftere guber=
täffige fÇeftftellung biefer ©erhältniffe ift eine ben wirf»
liehen ©ebürfniffen entfprechenbe §anbetS= unb ©ewerbe»

gefefsgebung faurn benfbar. SRan tappt im fÇinftern
unb' madft fehlerhafte ©efe|e, beren Riängel, fei es

fchon beim Referenbum, fei es bei ber ©ollgiehung er»

fannt werben. ' >
SSoher füllten unfere ©efe|geber g. ©. bie ©erhält»

niffe ber Snbuftrien unb ©enterbe in ihrer großen
Riannigfaltigfeit fennen lernen:? ©twa burch eigene

Anfchauung ®ie ^apl ber ©ertreter biefer ©rwerbs»

gruppen ift fo ftein, baß auf ihren ©influß allein fich

gU ftüßen nicht opportun erfcheint.
' Anbcre Staaten, namentlich ©nglanb, bie norb»

amerifanifche Union, ©eutfäpanb, ©elgien beranftalten
für faft jebe wirtfchaftliche Reform eine Befonbere @r=

hebung. Unfer großartig angelegtes Unfall» unb trän»
fenberficherungSgefep hätte bielleicht auch anbere ©eftalt
unb beShalb fprnpathifctfere Aufnahme im ©olfe gefun»

ben, wenn matt burlier weiter gehenbe Untcrfudjungen
als nur bin Unfällftatiftif borgetumtmen. hatte.

Aber nicht nur bei ber ©efebgebung, fonbern auch

il» Alltagsleben follte fiep jebermann über bie wirf»
liehen ©erhältniffe beS ©rwerbSlebenS beim Statiftifer
Rat unb AuSfunft..holen, föuuen. SBenn g. ©. ein
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Die Sortierung oder besser gesagt Klassifizierung
richtet sich in erster Linie nach den Dimensionen (Quer-
schnitt und Länge) und nach der mehr oder wenigeren
Astlosigkeit des Holzes.

Fehler und Krankheiten des Kantholzes sind natür-
lich identisch mit denjenigen des Rundholzes.

Die Berechnung geschieht ausschließlich per Kubik-
meter, mit drei Dezimalen gerechnet; in Ausnahms-
fällen, speziell bei schwächerem Kantholz, kann der Ein-
heitspreis per laufenden Meter angesetzt werden.

Dieses schwächere Kantholz soll bis zu 120
Stirnfläche gehen.

Bretter.
Die Länge der Schnittwaren soll Von 5 zu 5 ein

genommen werden ; bei sogen. Luxushölzern kann auch
nach spezieller Übereinkunft arithmetisch genaue Ein-
tnesfung stattfinden.

Die Breite der Schnittwaren soll genommen werden:
s) Bei einzelnen Stückeil von 1 zu 1 ein.
b) Bei ganzen Bäumen von 5 zu 5 ein.

Umsäumte Bretter, einzeln vermessen, werden schmal
und breit gemessen in Mittel der Länge, wie der Baum
auf Lager liegt.

Konische Bretter einzeln, wie im Baum, sollen be-

züglich der Breite in der Mitte der Länge eingemessen
werden. '

Ungleich dicke, sogen, verschnittene Bretter, müssen
nur nach der Mindeststärke berechnet werden.

Bei schadhaften Brettern, einzeln oder am Baum,
ist ein Abzug entweder im Maß oder im Preise ge-
rechtfertigt, was der näheren Vereinbarung zwischen
Verkäufer und Käufer anheimgestellt wird.

Falzbretter sind in der ganzen Breite zu messen; ist
der Falz wechselseitig angebracht, so ist der eine mit
l ew zuzuschlagen. '

Bei Brettern in Nut und Kamm ist für den Kamm
1 ein zuzumessen.

Stichbogen- oder rundbogenartig zugeschnittene
Bretter sind jeweils nach der größten Breite zu messen,
d. h. in ihrem vollen Ausmaße zu berechnen.

Die Berechnung geschieht per Quadratmeter mit
zwei Dezimalen gerechnet und kann in Kubikmeter mit
drei Dezimalen umgewandelt werden. - -

^ Schlußwort.
'

Mit diesen Ausführungen glauben wir einen Schritt
zur Regelung des Holzhandels getan zu haben und
empfehlen wir zum Schlüsse unsere Aufstellungen und
angenommenen Grundsätze einer weiteren Diskussion.

Zürich/Schaffhausen, den 15. September 1903.

Wie steht's mit der Gemerdezahtung?
den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. GewerbevereinS.)

WU. Der Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbe-
Vereins hat bekanntlich im Dezember 1902 neuerdings
bei den Bundesbehörden die Vornahme einer schweizer.
Gewerbezählung angeregt, nachdem dieselbe im Jahre
1899 mit Rücksicht auf die Unfall- und Krankender-
sicherung nochmals verschoben worden war. So viel
man erfahren konnte, wäre der Bundesrat geneigt, eine
solche Gewerbezählung nun für das Jahr 1905 in
Aussicht zu nehmen und den eidgen. Räten einen be-
züglichen Antrag für die Dezember-Session vorzulegen,
st Während die Frage, ob eine Gewerbezählung not-
wendig und nützlich sei, für die zunächst Beteiligten und
für alle Diejenigen, welche für, unsere gewerblichen Zeit-
Hagen ein richtiges Betsständnis bekunden; als spruchreif
angesehen werden dürfte, begegnet sie in maßgebenden
Kreisen noch vielfachen Bedenken und Vorurteilen. Die

unverkennbaren Schwierigkeiten, mit denen die Anhand-
nähme und Durchführung einer ersten Gewerbezählung
verbunden sein wird, werden gerne durch ein Ver-
größerungsglas betrachtet.

Es war deshalb sehr anerkennenswert, daß die Frage
der Vornahme einer Gewerbezählung auch in der Jahres-
Versammlung der amtlichen Statistiker und der
schweizer, statistischen Gesellschaft, welche am 28.
und 29. September in Schaffhausen stattgefunden hat,
zur öffentlichen Diskussion gebracht wurde. Denn es

darf angenommen werden, daß unsere Bundesbehörden
den sachkundigen Urteilen der gemeinsam beratenden
Berussstatistiker und Wirtschaftspolitiker Vertrauens-
volles Gehör schenken werden.

Es waren zwei Referenten bestellt worden: Der
Erste (Sekretär Werner Krebs) betrachtete es als seine
Aufgabe, vom Standpunkte des Wirtschaftspolitikers
(und speziell auch vom Standpunkte des Schweizer.
Gewerbevereins, der in dieser Angelegenheit stets die
Initiative ergriffen) den Zweck, die Ziele und Haupt-
sächlichsten Programmpunkte der Gewerbezählung dar-
zulegen — während der zweite Referent (Dr. Hans
Anderegg im eidg. statist. Bureau in Bern) sich nament-
lich über die Methode der Vorarbeiten und Durchfüh-
rung verbreitete. Wenn beide Referenten die Vornahme
einer Gewerbezählung in nächster Zeit empfahlen, so

kamen sie doch in ihren gedruckten Thesen und den
mündlichen Referaten zu ganz verschiedenen Schlüssen.

Der erstgenannte Referent hält die nun schon so

lange verschobene Gewerbezählung für dringlich, weil
wir in Bund und Kantonen vor großen wirtschaftlichen
Reformen stehen, die nur dann zweckmüßig vorbereitet
und dM wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen, den

Bedürfnissen der Erwerbenden richtig angepaßt werden
können, wenn ihnen eine allgemeine gründliche Erfor-
schung dieser Verhältnisse vorausgeht. Und dies kann
nur durch eine Gewerbezählung erreicht werden, welche
möglichst gleichzeitig auf alle produzierenden Erwerbs-
gruppen — Gewerbe und Handwerk, Fabrik- und Haus-
industrie, Handel und Verkehr, Gastgewerbe, Land- und
Forstwirtschaft, Bergbau — Anwendung findet.

Zur Begründung dieser Forderung machte der Re-
..ferent u. a. geltend, daß unsere wirtschaftlichen Ver-
Hältnisse mehr als früher einer raschen Veränderung
unterworfen sind und auf das allgemeine Volkswohl
eine bedeutsame Wirkung ausüben. Ohne öftere zuver-
lässige Feststellung dieser Verhältnisse ist eine den wirk-
lichen Bedürfnissen entsprechende Handels- und Gewerbe-
gesetzgebung kaum denkbar. Man tappt im Finstern
und' macht fehlerhaste Gesetze, deren Mängel, sei es

schon beim Referendum, sei es bei der Vollziehung er-
kannt werden. H

Woher sollten unsere Gesetzgeber z. B. die Verhält-
Nisse der Industrien und Gewerbe in ihrer großen
Mannigfaltigkeit kennen lernen? Etwa durch eigene

Anschauung? 'Die Zahl der Vertreter dieser Erwerbs-
gruppen ist so klein, daß auf ihren Einfluß allein sich

zu stützen nicht opportun erscheint.
Andere Staaten, namentlich England, die nord-

amerikanische Union, Deutschland, Belgien veranstalten
für fast jede wirtschaftliche Reform eine besondere Er-
Hebung. Unser großartig angelegtes Unfall- und Kran-
kenversicherungsgesetz hätte vielleicht auch andere Gestalt
und deshalb sympathischere Aufnahme im Volke gefun-

den, wenn man vorher weiter gehende Untersuchungen

als nur die? Unfällstatistik vorgenommen hatte.
Aber nicht nur bei der Gesetzgebung, sondern auch

iP Alltagsleben sollte sich jedermann über die wirk-
lichen Verhältnisse des Erwerbslebens beim Statistiker
Rat und Auskunft holen können. Wenn z. B. ein
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